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Eintrittserklärung 

Einzugsermächtigung für Beitrag 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme und erkenne die Vereinssatzung des FC Hude e.V. an. 
 
Name: _________________________ Vorname: ___________________________ 
 
Geb.-Datum: ____________________ Geb.-Ort: ___________________________ 
 
Wohnort: _______________________ Straße: _____________________________ 
 
Telefon: ________________________ Pass-Nr.: _________(vom Verein auszufüllen) 
 
Handynummer: __________________ Emailadresse: ________________________ 
         (Pflichtfeld) 

 

Geschlecht:  m / w / d  Aktive Betätigung □     Passive Betätigung □  Trainertätigkeit □ 

 
Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich volle Haftung. 
Bei Verlust habe ich für den Schaden aufzukommen. 
______________________________________________________________________________ 
 
Die Vereinssatzung und die jeweils gültige Beitragsordnung sind für mich verbindlich. 
 
Beiträge (bitte ankreuzen)   Monatlich  Vierteljährlich 

 □ Jugendliche:  15,00 Euro   49,50 Euro 

 □ Geschwister (2-X Kinder1)    17,50 Euro                 57,00 Euro 

 □ Erwachsene1:  20,00 Euro                 64,50 Euro 

 □ Familienbeitrag1:               20,00 Euro                 64,50 Euro 

 □ Erwachsene2: (o.Spielbetr.)  10,00 Euro   32,25 Euro 

 □ passive Erwachsene:       15,00 Euro 

 □ passive Ehepaare:        20,00 Euro 

 1 Arbeitsdienststrafen 10,00 Euro/ Std. (8 Std. pro Jahr f. Erw. u. A-Jug.) 

 
Die oben genannten Beiträge werden vierteljährlich im Januar, April, Juli & Oktober eingezogen.  
1 bis/ab Vollendung des 16. Lebensjahrs und Wechsel in die Damen- bzw. Herrenmannschaft. 
2 ohne Teilnahme der Mannschaft am Spielbetrieb. 
 
Es entsteht zuzüglich zu dem Vereinsbeitrag eine einmalige Bearbeitungsgebühr für entstehende 
Verwaltungskosten (Spielerpassgebühren etc.) in Höhe von 15,00 Euro (bei Vereinswechsel 20,00 
Euro) für Erwachsene bzw. 8,00 Euro für Kinder und Jugendliche. 
 
Eine Kündigung ist zum 30.06. und zum 31.12. möglich. Sie muss mindestens einen Monat vorher 
erfolgen. Die Kündigung ist schriftlich beim FC Hude, c/o Kuck & Otte, Langenberger Str. 1, 27798 
Hude einzureichen. Die Mindestdauer einer Mitgliedschaft beträgt 6 Monate. 
 
Sollte sich meine Bankverbindung ändern, werde ich dies dem FC Hude unverzüglich mit-
teilen. Durch mein Verschulden entstehende Stornogebühren gehen zu meinen Lasten!  
Dieser Auftrag verliert seine Gültigkeit erst bei schriftlichem Widerruf. 
 
_____________________________  _____________________________  
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers* 

*Bei Kindern und Jugendlichen auch  
         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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SEPA – Lastschriftmandat 
 

Bei Minderjährigen ist die Abgabe der Kontoverbindung des Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
 
Ich ermächtige den FC Hude von 1949 e.V., die aus der Mitgliedschaft von 
 
 

 
zu zahlenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC Hude von 1949 e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belsteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
 
 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit schriftlich wiederrufen. 
 
 
IBAN: ____________________________________BIC:_____________________________ 
 
 
Name der Bank: ____________________________________________________________ 
 
 
Name/ Vorname des Kontoinhabers:_____________________________________________ 
 
 
Anschrift: __________________________________________________________________ 
 
 
Bei den Einzügen werden folgende Parameter verwendet: 
 

- Gläubiger-ID:  DE92ZZZ00000545878 
- Mandats-Referenz:  Mitgliedsnummer 

 
Folgende Zahlungstermine werden von uns festgesetzt: 
 

- Mitgliedsbeitrag FC Hude:  01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.; eines jeden Jahres 
- Eintritte nach dem 01.01. bzw. 01.07. eines Jahres: Einzug des anteiligen Beitrages 
  für das laufende Kalenderjahr jeweils am 15.03. und 15.10.  

  
Fällt der Zahlungstermin auf ein Wochenende oder einen Feiertag, erfolgt der Einzug am 
darauffolgenden ersten Bankwerktag. 
   

 

 
Datum und Unterschrift 
 
 


